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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Doris Rauscher, Michael 
Busch, Christian Flisek, Diana Stachowitz, Ruth Waldmann, Florian von Brunn, 
Ruth Müller, Arif Taşdelen, Klaus Adelt, Horst Arnold, Inge Aures, Martina 
Fehlner, Harald Güller, Volkmar Halbleib, Alexandra Hiersemann, Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Stefan Schuster SPD 

Niemand darf abgehängt werden – Bildungsangebote müssen für alle sicherge-
stellt sein 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, für Schülerinnen und Schüler in Quarantäne und 
Isolation geeignete Bildungsangebote bereitzuhalten. Darüber hinaus müssen auch die 
Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sie der Schulpflicht entzogen haben, noch in 
diesem Schuljahr individuelle Bildungsangebote erhalten. 

 

 

Begründung: 

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die zum Teil mehrfach in Quarantäne oder in 
Isolation waren oder sind, beläuft sich mittlerweile auf mehrere Tausend. Nachdem die 
bayerische Coronastrategie ausschließlich auf möglichst viel Präsenzunterricht abzielt, 
geraten diejenigen aus dem Blick, die nun nicht in der Schule sein können. Sie dürfen 
nicht abgehängt werden, sondern brauchen ein passendes, auf ihre individuelle Situa-
tion zugeschnittenes Bildungsangebot. Es reicht nicht, ein paar Arbeitsblätter vom 
Banknachbarn nach Hause bringen zu lassen. Es darf keinen Unterschied machen, ob 
man nun zuhause sein muss oder in der Schule sitzt. Die hohe Qualität des Lernange-
botes muss überall gewährleistet sein, sonst lässt sich Chancengleichheit nicht verwirk-
lichen. 

Schülerinnen und Schüler, die als „Schulschwänzer“ bezeichnet werden, weil ihre Eltern 
gegen die Schulpflicht verstoßen, gehören ebenfalls in den pädagogischen Fokus ge-
nommen. Bußgelder einzufordern kann für diese Gruppe nicht die einzige Maßnahme 
des Staates bleiben. Für die Kinder und Jugendlichen, die zum Teil schon Wochen und 
Monate fehlen, muss ebenfalls ein angemessenes Bildungsangebot bereitgehalten wer-
den. Sie dürfen nicht abgehängt werden. 

 

 


